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Wien, am 2. Janner 2023
Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Dagmar Belakowitsch und weitere haben am
02.11.2022 unter der Nr. 12867/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage be-
treffend Sperre von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe 2020 bis 2022 - Folgeanfrage zu
172/AB gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 10

o Wie teilt sich die Gesamtzahl der Sanktionen seit dem 1.1 2020 auf die einzelnen
Arten der Sanktionsmdglichkeiten auf?

o Wie teilt sich die Gesamtzahl der Sanktionen seit dem 1.1. 2020 auf die einzelnen
Jahre 2020, 2021 und 2022 auf?

e Wie teilt sich die Gesamtzahl der Sanktionen seit dem 1.1. 2020 auf die einzelnen
Jahre 2020, 2021 und 2022 und die einzelnen Bundeslénder auf?

e Wie teilen sich die Sanktionen gegen die Bezieher von Arbeitslosengeld und Not-
standshilfe auf die Gruppe der Arbeitslosengeldbezieher und der Notstandshilfebe-
Zieher seit dem 1.1. 2020 auf die einzelnen Jahre 2020, 2021 und 2022 und die ein-
zelnen Bundeslénder auf?

e Wie teilen sich die Sanktionen gegen die Bezieher von Arbeitslosengeld und Not-
standshilfe auf die Gruppe der Arbeitslosengeldbezieher und der Notstandshilfebe-
zieher seit dem 1.1. 2020 auf die einzelnen Jahre 2020, 2021 und 2022, die einzel-
nen Bundeslidnder und Wien und auf die Gruppen der Mdnner bzw. Frauen auf?
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Wie teilen sich die Sanktionen gegen die Bezieher von Arbeitslosengeld und Not-
standshilfe auf die Gruppe der Arbeitslosengeldbezieher und der Notstandshilfebe-
zieher seit dem 1.1. 2020 auf die einzelnen Jahre 2020, 2021 und 2022, die einzel-
nen Bundeslénder, die Gruppen der Mdnner bzw. Frauen und auf die Gruppen der
Inlénder bzw. Auslénder auf?

Wie teilen sich die Sanktionen gegen die Bezieher von Arbeitslosengeld und Not-
standshilfe auf die Gruppe der Arbeitslosengeldbezieher und der Notstandshilfebe-
Zieher seit dem 1.1. 2020 auf die einzelnen Jahre 2020, 2021 und 2022, die einzel-
nen Bundeslénder, die Gruppen der Mdnner bzw. Frauen, die Gruppen der Inlénder
bzw. Auslédnder und auf die Gruppen der Osterreicher, der sonstigen EU-Biirger
(ohne Osterreicher), der Drittstaatsangehérigen, der Asylberechtigten bzw. der
subsidiér Schutzberechtigten auf?

Wie teilen sich die Sanktionen gegen die Bezieher von Arbeitslosengeld und Not-
standshilfe auf die Gruppe der Arbeitslosengeldbezieher und der Notstandshilfebe-
Zieher seit dem 1.1. 2020 auf die einzelnen Jahre 2020, 2021 und 2022, die einzel-
nen Bundesldnder, die Gruppen der Ménner bzw. Frauen, die Gruppen der Inlénder
bzw. Auslénder, auf die Gruppen der Osterreicher, der sonstigen EU-Biirger (ohne
Osterreicher), der Drittstaatsangehdérigen, der Asylberechtigten bzw. der subsididr
Schutzberechtigten und auf die Gruppen Jugendliche (unter 25 Jahren), Haupter-
werbsalter (25 bis 49 Jahre) bzw. Altere (50 Jahre und dlter) auf?

Wie teilen sich die Sanktionen gegen die Bezieher von Arbeitslosengeld und Not-
standshilfe auf die Gruppe der Arbeitslosengeldbezieher und der Notstandshilfebe-
zieher seit dem 1.1. 2020 auf die einzelnen Jahre 2020, 2021 und 2022, die einzel-
nen Bundesldnder, die Gruppen der Mdnner bzw. Frauen, die Gruppen der Inlénder
bzw. Auslinder, auf die Gruppen der Osterreicher, der sonstigen EU-Biirger (ohne
Osterreicher), der Drittstaatsangehdérigen, der Asylberechtigten bzw. der subsididr
Schutzberechtigten, auf die Gruppen Jugendliche (unter 25 Jahren), Haupterwerbs-
alter (25 bis 49 Jahre) bzw. Altere (50 Jahre und dlter) und auf die Gruppen Perso-
nen mit maximal Pflichtschulausbildung, mit Lehrausbildung, mittlerer Ausbildung,
héherer Ausbildung bzw. akademischer Ausbildung auf?

Wie teilen sich die Sanktionen gegen die Bezieher von Arbeitslosengeld und Not-
standshilfe auf die Gruppe der Arbeitslosengeldbezieher und der Notstandshilfebe-
zieher seit dem 1.1. 2020 auf die einzelnen Jahre 2020, 2021 und 2022, die einzel-
nen Bundesldnder, die Gruppen der Mdnner bzw. Frauen, die Gruppen der Inléinder
bzw. Auslénder, auf die Gruppen der Osterreicher, der sonstigen EU-Biirger (ohne
Osterreicher), der Drittstaatsangehérigen, der Asylberechtigten bzw. der subsidiér
Schutzberechtigten, auf die Gruppen Jugendliche (unter 25 Jahren), Haupterwerbs-
alter (25 bis 49 Jahre) bzw. Altere (50 Jahre und dlter), auf die Gruppen Personen
mit maximal Pflichtschulausbildung, mit Lehrausbildung, mittlerer Ausbildung, ho-
herer Ausbildung bzw. akademischer Ausbildung und auf die Gruppen Personen mit
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Behinderung, mit sonstigen gesundheitlichen Einschridnkungen bzw. ohne gesund-
heitliche Einschréinkungen auf?

Den Tabellen in der Beilage liegen die Daten des "AMS-Data Warehouse" zu den im Zeit-
raum vom 1.1.2020 bis 31.10.2022 vom AMS erstellten erstinstanzlichen Bescheide zu den
Sanktionen nach den §§ 9 (Arbeitswilligkeit), 10 (Sperre wegen Vereitelung bzw. Nichtan-
nahme einer Beschéaftigung oder KursmaBnahme), 11 (Beschéaftigungsbeendigung ohne
triftigen Grund) und 49 (Kontrollmeldeversdaumnis) des Arbeitslosenversicherungsgesetzes
zu Grunde.

Die Fragen 1 bis 3 beziehen sich auf die Gesamtzahl der erlassenen Bescheide. Die fiir die
Beantwortung erstellten Tabellen finden sich in der Beilage in den Tabellen zu den Fragen
1 und 2 bzw. zur Frage 3.

Die Fragen 4 bis 10 umfassen im Kern dieselbe Fragestellung, die jeweils nur um weitere
Kriterien erganzt wurde. Als Folge der zahlreichen Gliederungsmerkmale in einzelnen Da-
tenfeldern werden teilweise nur mehr wenige (manchmal sogar nur einzelne) Leistungs-
bezieherinnen bzw. Leistungsbezieher ausgewiesen, wodurch zumindest theoretisch eine
Rickflhrbarkeit auf konkrete Personen nicht ausgeschlossen werden kann. Ich ersuche
daher um Verstandnis, dass aus datenschutzrechtlichen Griinden (§ 1 Datenschutzgesetz)
von der Beantwortung dieser Fragen Abstand genommen werden muss.

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher

Elektronisch gefertigt

3von3

BUNDESMINISTERIUM FUR

Unterzeichner Bundesministerium fir Arbeit und Wirtschaft

W& OSsr
oV pme 40 Datum/Zeit 2023-01-02710:41:40+01:00

6\/
[ —n_ai i _
= | Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.

Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

ARBEIT UNDWIRTSCHAFT | | Serien-Nr. 1056650987
@ Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
AMTSSIGNATUR Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen

Prifinformation

Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at

2022-0.783.530 3von3

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2023-01-02T11: 30: 56+01: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2023-01-02T10:41:40+0100
	Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-01-02T11:30:56+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




